
AM\1180765DE.docx PE621.702v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

22.3.2019 A8-0206/758

Änderungsantrag 758
Andrey Novakov, Ilhan Kyuchyuk, Angel Dzhambazki, Claudia Țapardel, Asim 
Ademov, Svetoslav Hristov Malinov, Nedzhmi Ali, Iskra Mihaylova, Emil Radev, 
Momchil Nekov, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Maria Gabriela 
Zoană, Peter Kouroumbashev, Maria Grapini, Franc Bogovič, Marian-Jean Marinescu, 
Daniel Buda, Siegfried Mureşan, Daciana Octavia Sârbu, Filiz Hyusmenova, Deirdre 
Clune, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Vladimir Urutchev, Sergei Stanishev, Georgi 
Pirinski, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Brian Hayes, Kosma 
Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando 
Ruas, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ramona Nicole Mănescu, Mihai Ţurcanu, Krzysztof 
Hetman, Danuta Jazłowiecka, Laima Liucija Andrikienė, Dan Nica, Damian Drăghici, 
István Ujhelyi, Norica Nicolai, Emilian Pavel, Bogusław Liberadzki, Edward Czesak, 
Urszula Krupa, Jan Olbrycht

Bericht A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Durchsetzungsanforderungen und spezifische Regeln für die Entsendung von Kraftfahrern im 
Straßenverkehrssektor
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten wenden 
Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstaben b und c der Richtlinie 
96/71/EG nicht auf Fahrer an, die im 
Straßenverkehrssektor von in Artikel 1 
Absatz 3 Buchstabe a jener Richtlinie 
genannten Unternehmen beschäftigt 
werden, grenzüberschreitende 
Beförderungen nach den Verordnungen 
(EG) Nr. 1072/2009 und Nr. 1073/2009 
durchführen und bei denen die Dauer der 
Entsendung für die Durchführung dieser 
Beförderungen in ihr Hoheitsgebiet in 
einem Kalendermonat höchstens 3 Tage 
beträgt.

(2) Ein Fahrer gilt nicht als entsandt 
im Sinne der Richtlinie 96/71/EG, wenn er 
bilaterale grenzüberschreitende 
Beförderungen durchführt. Für die 
Zwecke dieser Richtlinie ist die bilaterale 
Beförderung von Waren die Verbringung 
von Waren auf der Grundlage eines 
Beförderungsvertrags vom 
Niederlassungsmitgliedstaat im Sinne von 
Artikel 2 Nummer 8 der Verordnung (EG) 
Nr. 1071/2009 oder von einem Drittstaat 
oder vom ersten Grenzübergang an einer 
Außengrenze der Europäischen Union in 
einen anderen Mitgliedstaat oder einen 
Drittstaat oder von einem anderen 
Mitgliedstaat oder einem Drittstaat in den 
Niederlassungsmitgliedstaat.
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(2a) Die Mitgliedstaaten wenden die 
Ausnahmeregelung nach Artikel 2 für die 
Beförderung von Waren an, wenn – der 
Fahrer innerhalb eines Monats insgesamt 
bis zu zehn internationale Beförderungen 
im Dreiländerverkehr durchführt. Diese 
Beförderungen werden während der 
Hinfahrt oder nach der letzten bilateralen 
internationalen Beförderung oder 
während der Rückfahrt in den 
Niederlassungsmitgliedstaat 
durchgeführt.
(2b) Für die Zwecke dieser Richtlinie 
ist eine Beförderung im 
Dreiländerverkehr die Beförderung von 
Gütern auf der Grundlage eines 
Beförderungsvertrags zwischen zwei 
verschiedenen Mitgliedstaaten, bei denen 
es sich nicht um den 
Niederlassungsmitgliedstaat des 
Unternehmens handelt, das die 
Beförderung durchführt. Sind die 
Bedingungen nach Artikel 2a nicht 
erfüllt, wenden die Mitgliedstaaten 
Artikel 3 der Richtlinie 96/71/EG 
während der gesamten Dauer der 
Entsendung in ihr Hoheitsgebiet im 
Zusammenhang mit der Durchführung 
von Beförderungen im Dreiländerverkehr 
an.
(2c) Ein Fahrer, der gelegentlich oder 
regelmäßig im Bereich des 
grenzüberschreitenden Personenverkehrs 
im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/2009 tätig ist, gilt nicht als 
entsandt im Sinne der Richtlinie 
96/71/EG, wenn er – Fahrgäste im 
Niederlassungsmitgliedstaat aufnimmt 
und in einem anderen Mitgliedstaat oder 
in einem Drittland wieder absetzt oder –
Fahrgäste in einem Mitgliedstaat oder in 
einem Drittstaat aufnimmt und sie im 
Niederlassungsmitgliedstaat wieder 
absetzt oder – Fahrgäste im 
Niederlassungsmitgliedstaat für örtliche 
Ausflüge im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/2009 aufnimmt und wieder 
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absetzt.
(2d) Ein Fahrer, der eine 
Kabotagebeförderung im Sinne der 
Verordnungen (EG) Nr. 1072/2009 und 
1073/2009 durchführt, gilt als entsandt im 
Sinne der Richtlinie 96/71/EG.
(2e) Ungeachtet von Artikel 2 Absatz 1 
der Richtlinie 96/71/EG gilt ein Fahrer 
nicht als in das Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats entsandt, den der Fahrer 
im Transit durchquert, ohne Fracht zu 
laden oder zu entladen und ohne 
Fahrgäste aufzunehmen oder abzusetzen.
(2f) Legt der Fahrer im kombinierten 
Verkehr im Sinne der Richtlinie 
92/106/EWG die Zu- oder Ablaufstrecke 
auf der Straße zurück, so gilt er nicht als 
entsandt im Sinne der Richtlinie 
96/71/EG, wenn die auf der Straße 
zurückgelegte Teilstrecke selbst aus 
bilateralen Beförderungen im Sinne von 
Absatz 2 besteht.
(2g) Die Mitgliedstaaten sorgen im 
Einklang mit der Richtlinie 2014/67/EU 
dafür, dass die in Artikel 3 der Richtlinie 
96/71/EG genannten Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen, die gemäß 
Artikel 3 Absätze 1 und 8 jener Richtlinie 
in Tarifverträgen festgelegt sind, 
Verkehrsunternehmen aus anderen 
Mitgliedstaaten und entsandten Fahrern 
in zugänglicher und transparenter Art 
und Weise zur Verfügung gestellt werden. 
Die einschlägigen Informationen 
umfassen insbesondere die 
unterschiedlichen Lohnsätze und deren 
wesentliche Bestandteile, einschließlich 
der in lokal oder regional geltenden 
Tarifverträgen vorgesehenen Bestandteile 
der Entlohnung, die Methode zur 
Berechnung des fälligen Lohns und – 
soweit zutreffend – die Kriterien für die 
Einstufung in die unterschiedlichen 
Lohngruppen. Gemäß der Richtlinie (EU) 
2018/957 zur Änderung der Richtlinie 
96/71/EG werden Verkehrsunternehmen 



AM\1180765DE.docx PE621.702v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

nicht für Verstöße in Bezug auf die 
Bestandteile der Entlohnung, die Methode 
zur Berechnung des fälligen Lohns und – 
soweit zutreffend – die Kriterien für die 
Einstufung in die unterschiedlichen 
Lohngruppen sanktioniert, wenn diese 
nicht öffentlich zugänglich waren.
(2h) Straßenverkehrsunternehmen mit 
Sitz in Drittstaaten darf keine günstigere 
Behandlung zuteilwerden als 
Unternehmen, die ihren Sitz in einem 
Mitgliedstaat haben. Im Rahmen ihrer 
bilateralen Abkommen mit Drittstaaten 
wenden die Mitgliedstaaten, wenn sie den 
in diesen Drittstaaten niedergelassenen 
Straßenverkehrsunternehmen den 
Zugang zum Unionsmarkt gewähren, 
Maßnahmen an, die den in der 
Richtlinie 96/71/EG und der vorliegenden 
Richtlinie [XX/XX] (lex specialis) 
vorgesehenen Maßnahmen gleichwertig 
sind. Die Mitgliedstaaten bemühen sich 
außerdem, derlei gleichwertige 
Maßnahmen auch im Rahmen 
multilateraler Abkommen mit Drittstaaten 
anzuwenden. Die Mitgliedstaaten teilen 
die einschlägigen Bestimmungen ihrer 
bilateralen und multilateralen Abkommen 
mit Drittstaaten der Kommission mit. 
Damit diese gleichwertigen Maßnahmen 
in Bezug auf die Entsendung von 
Fahrern durch in Drittstaaten 
niedergelassene Unternehmen 
angemessen kontrolliert werden, stellen 
die Mitgliedstaaten sicher, dass die 
überarbeiteten Vorschriften der 
Verordnung (EU) XXX/XXX in Bezug auf 
die Positionsbestimmung mittels 
Fahrtenschreibern [Verordnung zur 
Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 165/2014] im Rahmen des 
Europäischen Übereinkommens über die 
Arbeit des im internationalen 
Straßenverkehr beschäftigten 
Fahrpersonals (AETR) umgesetzt werden.

Or. en
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Beträgt die Dauer der Entsendung mehr 
als 3 Tage, wenden die Mitgliedstaaten 
während der gesamten Dauer der 
Entsendung in ihr Hoheitsgebiet während 
eines Kalendermonats (siehe erster 
Unterabsatz) Artikel 3 Absatz 1 
Unterabsatz 1 Buchstaben b und c der 
Richtlinie 96/71/EG an.

entfällt

Or. en


